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§. 55. Die um einen Preis werbenden Abhandlungen dürfen den
Namen des Verfassers nicht enthalten, sind aber, wie allgemein

 üblich, mit einem Wahlspruche zu versehen. Jeder Abhandlung hat
ein versiegelter, mit demselben Motto versehener Zettel beizuliegen,
der den Namen des Verfassers enthält. In der feierlichen Sitzung am
30. Mai eröffnet der Vorsitzende den versiegelten Zettel jener
Abhandlung, welcher der Preis zuerkannt wurde, und verkündet den
Namen des Verfassers. Die übrigen Zettel werden uneröffnet ver
brannt, die Abhandlungen aber aufbewahrt, bis deren Verfasser sie
zurück verlangen.

§. 56. Theilung eines Preises unter mehrere Bewerber findet
nicht Statt.

§. 57. Jede gekrönte Preisschrift bleibt Eigenthum ihres Ver
fassers. Wünscht es derselbe, so wird die Schrift von der Akademie

als gesondertes Werk in Druck gelegt. In diesem Falle erhält der
Verfasser fünfzig Exemplare und verzichtet auf das Eigenthumsrecht.

§. 58. Die wirklichen Mitglieder der Akademie dürfen an der
Bewerbung um die von ihr ausgeschriebenen Preise nicht Theil nehmen.

§. 59. Abhandlungen, welche der Veröffentlichung würdig sind,
ohne jedoch den Preis erhalten zu haben, können mit Einwilligung
des Verfassers entweder in den Schriften der Akademie oder auch

als abgesonderte Werke herausgegeben werden.
ln Folge besonderen Beschlusses behält sich die kaiserl. Aka

demie vor, Schriften, welchen zwar kein Preis zuerkannt werden

konnte, die aber als der Berücksichtigung würdige wissenschaftliche
Leistungen anerkannt wurden, nach Übereinkunft mit dem Verfasser
zu honoriren und in Druck zu legen.
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